
   

 
 
 

B E S C H L U S S N I E D E R S C H R I F T  
 
 

über die 3. Sitzung des Kreistages des Schwarzwald-Baar-Kreises am 
16.12.2024 im Sitzungssaal des Landratsamtes, Am Hoptbühl 2, 78048 
Villingen-Schwenningen 
 
Vorsitzender:  Landrat Sven Hinterseh 
 
Schriftführerin: Kristina Diffring 
 

 

Punkt 1: Berichterstattung der Verwaltung über die Durchführung der in der 2. 
Sitzung des Kreistags am 04.11.2024 gefassten Beschlüsse 

 

„Der Kreistag nimmt den Bericht zur Kenntnis.“ 
 

Punkt 2: Einbringung des Haushaltsentwurfs 2025 
Drucksache-Nr.: 071/2024 

 

„Der Kreistag nimmt den Haushaltsentwurf 2025 entgegen und verweist ihn zur 
weiteren Beratung an die Fachausschüsse.“ 
 

Punkt 3: Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2023 
Drucksache-Nr.: 068/2024 

 

„Der Kreistag hat den Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
2023 zur Kenntnis genommen.“ 
 

Punkt 4: Feststellung des Jahresabschlusses 2023 des Schwarzwald-Baar-Kreises 
Drucksache-Nr.: 079/2024 

 

Der Kreistag beschließt einstimmig (55 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 
Enthaltungen): 
 

a) „Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wird wie folgt festgestellt: 
 

 
 

EUR 

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 352.366.378 

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -348.200.661 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 4.165.716 

1.4 Außerordentliche Erträge 221.988 
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1.5 Außerordentliche Aufwendungen -174.647 

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 47.341 

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 4.213.057 

2. Finanzrechnung  

2.1 
Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

347.830.600 

2.2 
Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

-325.404.192 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der  

Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 
22.426.408 

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.375.211 

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -977.506 

2.6 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) 
1.397.706 

2.7 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  

(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

23.824.144 

 

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -14.371.592 

2.10 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

-14.371.592 

2.11 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 
Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

9.452.521 

2.12 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen 

-15.000.143 

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 23.209.532 

2.14 
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  

(Saldo aus 2.11 und 2.12) 
-5.547.622 

2.15 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 

17.661.910 

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 494.642 

3.2 Sachvermögen 178.763.040 

3.3 Finanzvermögen 131.911.428 

3.4 Abgrenzungsposten 15.823.160 

3.5 Nettoposition 0,00 

3.6 
Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 
3.5) 

326.992.270 
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3.7 Basiskapital 119.453.771 

3.8 Rücklagen 82.974.365 

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 

3.10 Sonderposten 47.153.154 

3.11 Rückstellungen 26.649.955 

3.12 Verbindlichkeiten 41.695.160 

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.065.866 

3.14 
Gesamtbetrag auf der Passivseite                              
(Summe aus 3.7 bis 3.13) 

326.992.270 

 

b) Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 4.165.716,39 € wird 
gemäß § 90 Abs. 1 GemO i. V. m. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus 
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.  
 
Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 47.341,03 € wird gemäß § 
49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses       
zugeführt. 
 

c)  Der Beteiligungsbericht wird zur Kenntnis genommen.“  
 

Punkt 5: Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
Drucksache-Nr.: 076/2024 

 
Der Kreistag beschließt einstimmig (55 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 
Enthaltungen): 
 

„Der Kreistag beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Änderungssatzung zur 
Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
(Abfallwirtschaftssatzung), zuletzt geändert durch die Satzung vom 
18.12.2023.“ 

 

Punkt 6: Ergebnis der Erstzertifizierung des European Energy Awards 
Drucksache-Nr.: 077/2024 

 
„Der Kreistag hat das Ergebnis der Erstzertifizierung des European Energy Awards 
zur Kenntnis genommen.“ 
 

Punkt 7: Vergabe von Straßenbauarbeiten:  K 5724 / K 5531 einfacher Ausbau 
der Kreisstraße und Neubau Radweg, St. Georgen-Brogen-Hardt 
Drucksache-Nr.: 072/2024 

 
Der Kreistag beschließt einstimmig (55 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 
Enthaltungen): 
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 „Der Auftrag an die Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co KG, Balingen  
 für die Straßen- und Tiefbauarbeiten entlang der Kreisstraßen K 5724 / K 5531  
 kann für die Baumaßnahme: 

K 5724 / K 5531 einfacher Ausbau der Kreisstraße und Neubau Radweg, 
St. Geogen (Brogen) / Hardt vom Schwarzwald-Baar-Kreis für alle 
beteiligten Kostenträger vergeben werden.  

 
 Das Gesamtauftragsvolumen beträgt 3.727.212,98 €.“ 
 

Punkt 8: Gebührenfestsetzung für das Internat der Landesberufsschule für das 
Hotel- und Gaststättengewerbe 
Drucksache-Nr.: 078/2024 

 
Der Kreistag beschließt einstimmig (55 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 
Enthaltungen): 
 
 1. „Der Kreistag beschließt die vorgelegte Gebührenkalkulation für das Internat  

der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Der Tagessatz 
wird unverändert auf 40,50 € für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt. 

 
 2. Der kalkulatorische Zinssatz (Anlage 1) wird in 2025 mit 2,76 % festgelegt. 
 
 3.  Eine Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 526.564 € wird 

der Überschussrücklage entnommen und in die Gebührenkalkulation 2025 
eingestellt.“ 
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